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Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO 
Antrag auf Wohngeld  

Verantwortlicher: Stadt Minden  
Der*die Bürgermeister*in
Kleiner Domhof 17 
32423 Minden 
Telefon: +49 571 890 
Telefax: +49 571 89401 
E-Mail: info@minden.de
Internet: www.minden.de

Die Stadt Minden ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch 
den*die Bürgermeister*in.

Zuständige Dienststelle: Stadt Minden 
Wohngeld  

Kleiner Domhof 17 
32423 Minden 

E-Mail: wohngeld@minden.de
Internet: www.minden.de

Datenschutzbeauftragte*r: Stadt Minden 

Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Kleiner Domhof 17 
32423 Minden 

E-Mail: datenschutz@minden.de
Internet: www.minden.de

Rechtsgrundlage: Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e und Artikel 4 Nr. 2 
DS-GVO, § 3 DSG NW, §§ 67a ff. SGB X und § 23 

WoGG 

Zweck: Soweit es für die Durchführung des Wohngeld-
gesetzes beziehungsweise zur Ermittlung der für das 

Wohngeld maßgeblichen Verhältnisse im Einzelfall 
erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. 

automatisiert verarbeitet3. Darüber hinaus ist die 
Verarbeitung Ihrer Daten auch möglich, wenn und 

soweit Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. 

Speicherdauer: Personenbezogene Daten werden von der Wohngeld-
behörde gelöscht, wenn sie für die Durchführung des 

Wohngeldgesetzes nicht mehr benötigt werden (vgl. 
§ 33 Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 6

und 7, § 35 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 19 Abs. 4 und §
20 WoGV) und rechtliche Aufbewahrungsfristen

abgelaufen sind (vgl. Teil A Nr. 24.01 Wohngeld-
Verwaltungsvorschrift: Aufbewahrung längstens zehn
Jahre, um z. B. Entscheidungen über rückwirkende
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Änderungen bzw. bei Rechtswidrigkeit zu 
ermöglichen, § 27 Abs. 4 Satz 3 und § 33 Abs. 2 Satz 
2 WoGG, § 45 Abs. 3 Satz 4 SGB X). Innerhalb der 

vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DSGVO.  

Empfänger/Kategorien von 
Empfängern:  

Wenn und soweit Sie Wohngeld erhalten, wird zur 
Vermeidung und Aufdeckung einer möglicherweise 

rechtswidrigen Inanspruchnahme von Wohngeld ein 
regelmäßiger Datenabgleich für alle 
Haushaltsmitglieder durchgeführt - auch in 

automatisierter Form und insbesondere mit der 
Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung (§ 33 

Abs. 2 u. 5 WoGG i. V. m. §§ 16 bis 21 WoGV). Es 
besteht insbesondere die Berechtigung, abzugleichen, 

ob während des Wohngeldbezugs Arbeitslosengeld II 
gezahlt wird, ob eine versicherungspflichtige oder 
geringfügige Beschäftigung besteht oder in welcher 

Höhe Kapitalerträge zufließen, für die ein 
Freistellungsauftrag erteilt worden ist. Ebenso ist ein 

Abgleich mit der Meldebehörde über 
Meldeanschriften, den Wohnungsstatus und den 
Zeitpunkt von Ummeldungen möglich.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines 
Kontenabrufs beim Bundeszentralamt für Steuern 

gem. § 93 Abs. 8 S. 1 Nr. 1 Buchst. e) AO.  
Die im Rahmen der Bearbeitung Ihres Antrags auf 
Zahlung von Wohngeld erhobenen Daten, werden in 

anonymisierter Form (d. h. ohne Nennung von 
Namen und Anschrift) für die Wohngeldstatistik 

verwendet. Es besteht die Berechtigung, die Daten zu 
diesem Zweck an den Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb IT.NRW) 

als amtliche Statistikstelle des Landes Nordrhein-
Westfalen, das Statistische Bundesamt (StBA), das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) sowie an das Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) zu übermitteln (vgl. §§ 34 bis 

36 WoGG).  
Zur Durchführung gegebenenfalls notwendiger 

gerichtlicher Verfahren einschließlich Strafverfahren 
werden personenbezogene Daten nach Maßgabe der 
§§ 68, 69 SGB X an Polizeibehörden,

Staatsanwaltschaften und Gerichte übermittelt.

Betroffenenrechte: Jede*r Betroffene hat das Recht auf 

- Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

- Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Einschränkung bei der Verarbeitung (Art.

18DSGVO)

- Widerspruch (Art. 21 DSGVO)
- Datenübertragung (Art. 20 DSGVO)

- Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
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Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 
Tel.: 0211/38424-0 

Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Sollten Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen 
Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie jederzeit 

dieser Datenverarbeitung für die Zukunft 
widersprechen.  

Erfolgsaussichten hat Ihr Widerspruch gegenüber der 
Stadt Minden jedoch nur dann, soweit nicht eine 

Rechtsgrundlage die Verarbeitung regelt bzw. an der 
Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse 

besteht, das die Interessen der betroffenen Person 
überwiegt (Art. 21 DSGVO, § 14 DSG NRW ).  

Wenn Sie in die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch eine entsprechende 

Erklärung eingewilligt haben, können Sie die 
Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
durch diesen nicht berührt. 

Ihren Widerspruch richten Sie bitte an den 
Verantwortlichen, an die zuständige Dienststelle oder 

an die behördliche Datenschutzbeauftragte. 

Bereitstellungspflicht von 
Daten: 

Auf Verlangen der Wohngeldstelle haben Sie als 

Antragsteller*in und/oder Ihre Angehörigen/ 
Haushaltsmitglieder sowie sonstige Personen, die mit 

Ihnen den Wohnraum gemeinsam bewohnen, über 
ihre für das Wohngeld maßgebenden Verhältnisse 
Auskunft zu geben, § 23 Abs. 1 WoGG.  

Wenn Sie Wohngeld beantragt haben, sind Sie als 
Antragsteller*in und/oder Ihre 

Angehörigen/Haushaltsmitglieder sowie sonstige 
Personen, die mit Ihnen den Wohnraum gemeinsam 
bewohnen zur Mitwirkung verpflichtet. Das bedeutet, 

dass Sie alle leistungsrelevanten Tatsachen angeben 
müssen, ebenso Änderungen in Ihren persönlichen 

Verhältnissen, die Auswirkungen auf die 
Leistungsgewährung haben können. Zu den 
Mitwirkungspflichten zählen auch die Vorlage von 

entscheidungsrelevanten Unterlagen/Dokumenten, 
die Zustimmung zur Auskunftseinholung bei Dritten, 

das persönliche Erscheinen in der Wohngeldstelle.  
Ihre Angaben im Wohngeldantrag sind mit 
entsprechenden Nachweisen zu belegen. Wenn und 

soweit Sie als Antragsteller*in und/oder Ihre 
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Angehörigen/Haushaltsmitglieder sowie sonstige 
Personen, die mit Ihnen den Wohnraum gemeinsam 
bewohnen, dazu nicht bereit sind, kann nicht geprüft 

werden, ob für Sie ein Anspruch auf Zahlung von 
Wohngeld besteht. Als Folge davon kann über Ihren 

Antrag nicht abschließend entschieden werden und 
keine Bewilligung von Wohngeld erfolgen, bzw. 

bereits bewilligte Leistungen müssen wieder versagt 
werden vgl. §§ 66, 60 SGB I 

Profiling: Es findet kein Profiling statt. 


